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Stempel



Vor Ort:
LOKALE AKTIONSPLÄNE

Lokale Aktionspläne sind konkrete, vor Ort aus-

gearbeitete Handlungskonzepte zur Förderung 

von Demokratie und Toleranz. Sie richten sich 

gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 

und Antisemitismus.

In Lokalen Aktionsplänen, die den Schwerpunkt der 

Programmförderung darstellen, arbeiten die Kommu-

ne und lokale Akteure der Zivilgesellschaft eng zu-

sammen und entwickeln Handlungsstrategien gegen 

rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische 

Tendenzen. Diese Konzepte werden gemeinsam mit 

engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, 

Verbänden, Kirchen, Unternehmen und öffentlichen 

Institutionen vor Ort im Rahmen von Einzelprojekten 

in die Praxis umgesetzt. 

Im Bundesprogramm werden die Lokalen Aktions-

pläne aus dem Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT 

GUT“ bei ihrer Nachhaltigkeitssicherung unterstützt. 

Gleichzeitig werden weitere Kommunen und Land-

kreise bei der Entwicklung und Umsetzung von Loka-

len Aktionsplänen gefördert.



Überregional:
MODELLPROJEKTE

Modellprojekte entwickeln und erproben neue 

Ideen und Methoden in der Präventionsarbeit 

mit Kindern und Jugendlichen.

In einer sich wandelnden Gesellschaft braucht es  

eine kontinuierliche Anpassung der pädagogischen 

Bildungsarbeit. Bekannte Ansätze und Methoden  

gilt es weiterzuentwickeln, neue Ansätze müssen 

gefunden und erprobt werden. 

Im Bundesprogramm werden Modellprojekte in  

den folgenden vier Themenbereichen unterstützt: 

•  Auseinandersetzung mit historischem  

und aktuellem Antisemitismus

•  Auseinandersetzung mit rechtsextrem  

orientierten Jugendlichen

•  Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft

•  Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- 

und Primarbereich (Kindergarten und Schule)



Landesweit: 
BERATUNGSNETZWERKE

Beratungsnetzwerke helfen Betroffenen bei 

rechtsextremistischen Vorfällen schnell, direkt 

und fachlich kompetent. 

Mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus müssen sich Bürgerinnen und Bürger 

in Dörfern, Gemeinden und Städten auseinander-

setzen. Dafür brauchen sie Mut und das Wissen, wie 

sie sinnvoll handeln sollen. Sie benötigen verlässliche 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und 

kompetente Beratung, wenn sie in einem Konflikt 

nicht mehr weiter wissen.

Dazu wurden in den Bundesländern landesweite 

Beratungsnetzwerke aufgebaut, um im Krisenfall 

schnelle und passgenaue Hilfe anbieten zu können. 

Eng vernetzt arbeiten Entscheidungsträger auf  

politischer Ebene mit Verwaltungen und Ämtern 

genauso wie mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen 

und Initiativen zusammen.



„TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ 

Das Engagement für Demokratie und Toleranz ist 

ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Dazu 

braucht es Bürgerinnen und Bürger, die sich engagie-

ren und damit die Werte unserer Demokratie an die 

nächste Generation weitergeben.

Dieses Anliegen unterstützt das Bundesprogramm 

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“  

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Das Programm baut auf den Erfahrun-

gen der Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“  

und „kompetent. für Demokratie“ auf und fördert 

vor Ort, überregional und landesweit ziviles Engage-

ment, demokratisches Verhalten und den Einsatz  

für Toleranz und Vielfalt. 

Das Programm besteht aus drei zentralen Bausteinen:

•  Lokale Aktionspläne

•  Modellprojekte

•  Beratungsnetzwerke
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